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RS OGH 1960/6/10 1Ob193/60,
1Ob288/60

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.1960

Norm

AmnestieG 1956 §5 Z5

AHG §1

Rechtssatz

Kein Amtshaftungsanspruch des ehemaligen Eigentümers des verfallenen Vermögens gegen die Republik, wenn das

Vermögen in der Zeit vor Inkrafttreten der Vermögensverfallsamnestie (nach Erö5nung des Konkurses über das

verfallene Vermögen) kridamäßig veräußert wurde.
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